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Unterzelchnung der Charta der Lohnglelchheit Im öffentlichen Sektor
Bericht Postulat

Rh"Lpp.sanchez^sp)', Mitglied des Gemeinderates, und 5 Mitunterzeichnende haben am 4. Oktober
l folgendes Postulat eingereicht, welches am 1. November 2019 anden'Stadtral'übeiwiese'^

'!ch. '^eJdmsta at. hiwmseln- die dwch das Eidgenössische Departement des Innern geschaffe-
"e-"chartaderLOAn3/e'c^eff'möffe"wchensewo?"^""teT )c/7nenund'^^^
Masasnahmen zur Schaffung von Ijohngloichheit ainzuleiten. ' ~""

Begründung:

D.'eF°rderun9 nach l-ohngleichhett zwischen Mann und Frau ist seit 1981 in,
wm^elN achwewLJedol:h bestehen unerklärbare LohndHferenzen~zwischen~Mann'und'^'uwSo

. 18 %, wovon sich ca. 42 % obiektiv'
lassen.

owstadt.Dietik°n könnte' durch Verzeichnen der Absichtserklarung und Umsetzung dar dann er-
täyirten. Maswahmen'. !m. ummattald'esbeza9licheineVorbHd^n^^

',umn'wlmwthwwo 'Ktoton d.ie werte unterzeichnende Gemeinde (Stand 20. 09. 2018} im 'Kanton
zunch, w.erdeni D!etlkon. hatte die chance' sich a/s moderne »art zu ~prasentle~ren7wetehe 'wh7ur
T'Leff"anae/te Gte'chsteffu"3 w"Mann und Frau e/nse^ ""</w"^es/c/?'zudema/s'a^*^

Im Anhang befindet sich eine Kopie der Charta, darauf beschrieben stehen die konkreten Forderun-

Mitunterzeichnende:

Kerstin Camenisch
Rosmarie Joss

Martin Steiner
Nadine Burtscher

Manuela Ehmann

Der Stadtrat erstattet wie folgt Bericht:

Dem-Bewussteeln- dass die Lohnal8ichheit ein wichtiges und zentrales Thema ist, wird bereits seit
eLnl?,en_Jahrenu-a;in der.P®reonalverordnungder Stadt Dietikon Rechnung getragene So'isiTnArt. 2
derpersona'ver°rdnung£019endes 9ere9dt: ~"D6r Stadtrat förtlertundfo^rt'das^ers^nare nteD're-

Lselne'LAUfgaben' . Eignun9. en und Fähigkeiten durch zielorientierteAus-undWeiterbilduiw'"Er
für.zeitee.mässeArt'eitebed"19un9en sowie für die Verwirklichung der Chancenateychheit'^n"

?uen.und. Ma"nem-"Alsmodeme Arbeitgeberin fördert und unterstützt die'StadTDte'tikon'zud'em
l, Steltenteilungen sowie flexible Arbeitszeitmodelle.

.

E.'rleerete^ohnslle. ichhe.ite.Priif"n£l basierend auf dem Selbstprüfungswerkzeug Logib des Bundes
'!!"Jrde,be^ltedurchgeführt-'" Erman9elung der kompletten baten,1nsbesondlrejl'nerzur"AuS

Ldlr Mtert)eltenden' musste dieses lnstrume"t allerdings mit Ännahmen~erganztwertenu1^s-
ldie. _Ergebnisse. 'T"t Sprechender Vorsicht zu interpretieren. Es wurdlnsÖö'Datensäbe

eL"g^esenund dav°n47.1'" d'e.^alyseein9eschlossen-Nicht berucks7chU^
und Praktikanten sowie ein ungültiger Datensatz. -. -.-. -....". ..-. -.. " ^.,,<",^
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Die Resultate ergeben einen errechneten Lohnunterschied von 2.2 Prozent zwischen Männern und
Frauen. Dieser erfreuliche Wert liegt somit deutlich unter der Toleranzgrenze des angewandten
Rechnungsmodelles von 5 % sowie dem im Postulat erwähnten Durchschnittswert von 18 %. Wie
der Medienmitteilung vom 15. November 2018 des Regierungsrats des Kantons Zürich entnommen
werden konnte, lag der Lohnunterschied beiden Angestellten im Kanton Zürich bei 1. 7 %. Es kann
somit davon ausgegangen werden, dass das Lohnmodell der Stadt Dietikon keine systematische ^
Lohndiskriminierüng der Frauen gegenüber den Männern zulässt. Die Auswertungen lassen als
Tendenz erkennen,, dass der Durchschnittslohn der Frauen unter 30 Jahren höher oder gleich hoch
wie der Durchschnittslohn der Männer ist, sich mit zunehmendem Alter jedoch zu Ungunsten der
Frauen entwickelt. Diese Tendenz lässt die Vermutung zu, dass der Lohnunterechied nicht mit dem
Geschlecht, sondern eher mit den Lebensphasen in Zusammenhang steht, da sich die Abweichun-
gen in den Bereichen Ewerbserfahrung und Dienstalter ähnlich präsentieren.

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Stadtrat der Wichtigkeit der Lohngleichheit bewusst ist und die
erste Überprüfung mit einen Wert von 2.2 % deutlich unterhalb der Toleranzgrenze des angewand-
ten Rechnungsmodelles von 5 % ergeben hat, kann die Charta Lohngleichheit im öffentlichen Sektor
für die Stadt Dietikori unterzeichnet werden.

Mit der Unterzeichnung der Charta setzt sich der Stadtrat für die Förderung der Lohngleichheit in
Seinem Einflussbereich ein. Durch eine regelmässige Überprüfung der Lohngleichheit in der Verwal-
tung und eine verwaltungsinterne Sensibilisierung für das Gleichstellungsgesetz sollen mögliche
Handlungsfelder eruiert und wo nötig korrigiert werden.

Der Stadtrat beschliesst:

Zum Postulat von Philipp Sanchez (SP) wird im Sinne der Erwägungen Bericht erstattet.

Mitteilung durch Protokollauszug an:
alle Mitglieder des Gemeinderates;
Sekretariat des Gemeinderates;
alle Abteilungsleitungen;
Leiterin Personalamt;
Stadtpräsident.

NAMENS DES STADTRATES

IAÄAA/IAAI/MWI
toger Bachmann

Stadtpräsident
Dr. Karin Häuser
Stadtschreiberin

versandt am: - 3, Mgj 2019
cd
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Sektor
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Kompetenzen

igleichhät zu nutzen

'/////////,
'///////,

Die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann ist ein Grundprinzip der
Bundesverfassung und ein Grundwert unserer Gesellschaft. Dem öffentlichen Sektor kommt in

.
d.er, F°.rder""9 dor bel'uflichen Gleichstellung und der Bekämpfung jeder Form der Diskriminierung eine
Vorbildfunktion zu.

Die Charta der Lohngleichhelt Im öffentlichen Sektor'bekräftigt die Entschlossenheit, den verfas-
süngsmässigen Grundsatz des gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit umzusetzen. Sie manifestiert
den Willenvon Bund, Kantonen und Gemeinden, sich als Arbeitgebende, bei Ausschreibungen im of-
fentlichen Beschaffungswesen oder als Subventionsorgane für die Lohngleichheit einzusetzen.

Gestützt auf diese Charta setzen sich die Unterzeichnenden für folgende Anliegen ein:
1. Sensibilisierung für das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GIG)

bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Lohnfestsetzung und Funktionsbewertung,
die Rekrutierung, Ausbildung und berufliche Förderung zuständig sind.

2. Regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung
nach anerkannten Standards.

3. Förderung einer regelmässigen Überprüfung der Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten
Standards in den der öffentlichen Hand nahestehenden Körperschaften.

4. Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaffungs- und/oder Sub-
ventionswesens durch die Einführung von Kontrollmechanismen.

5. Information über die konkreten Ergebnisse dieses Engagements, insbesondere durch die
Teilnahme am Monitoring des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann.

Um das Engagement zu vereinfachen, stellt das Eidgenösslsche Büro für die Gleichstellung von Frau
und Mann EBG den Unterzeichnenden dieser Charta unter www.gleichstellung-schweiz. ch'eine Inter-
netplattform bereit, auf der allen Verwaltungen Informationen und Instrumente zur Verfügung stehen:
Statistiken rechtliche Grundlagen, Analyse-Tool Logib, Tutorials, Helpljne, Hinweise auf Workshops,
Selbstdeklaration der Anbieterin/des Anbieters, Liste mit Fachpersonen usw.

////^////>'///////////////////////////////////////////////////////////////////////^^^
Ort, Datum, Unterschrift

STADT DIETIKON
8953 DiETIKON Ppr Stadtpräsident

^U^AMVIi2 9, April 2019
Die Stadtschrei
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